
 

  

 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 

Nürtingen,   9. September 2022  
 
Mandantenbrief Septenber 2022 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

 Gasumlage ab Oktober steht fest 
 

Einkommensteuer 
 E-Ladesäulen steuermindernd geltend machen 

 
Lohn- und Gehalt 

 Änderung des Nachweisgesetzes 
 
Umsatzsteuer 

 Vorsteuerabzug für ein Büro in einem ansonsten nicht unternehmerisch genutzten Ge-
bäude 

 Bei Erwerb einer gemischt genutzten Photovoltaikanlage volle Zuordnung zum Unter-
nehmen durch Abschluss eines Einspeisevertrags 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Termine Steuern/Sozialversicherung September/Oktober 2022 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

12.09.20221 10.10.20222 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.09.2022 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

12.09.2022 entfällt 

Umsatzsteuer 12.09.20223 10.10.20224 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 15.09.2022  13.10.2022 

Scheck6 12.09.2022 10.10.2022 

Sozialversicherung7 28.09.2022 27.10.2022 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag  
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-

eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fällig-
keit (d. h. am 26.09.2022/25.10.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. 
zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allgemein 

Gasumlage ab Oktober steht fest 
Importeure müssen wegen der Drosselung russischer Lieferungen kurzfristig und zu 
hohen Preisen Ersatz beschaffen. Zweck dieser Umlage ist, diese Unternehmen zu 
unterstützen, damit die Wärme- und Energieversorgung in der kommenden Kältepe-
riode gesichert ist. Von Oktober an wird eine befristete Gas-Sicherungsumlage erho-
ben, die zu Beginn des Umlagezeitraums (ab 01.10.2022 bis 01.04.2024) bei 2,4 
Cent liegt. Um die Energiekosten mindestens teilweise zu dämpfen, soll die befristete 
Umlage durch weitere, zielgenaue Entlastungen für die Bürger und eine Verlänge-
rung der Hilfsprogramme für die Wirtschaft flankiert werden.  

Die von der Bundesregierung gewünschte Ausnahme von der Mehrwertsteuer für die 
geplante Gasumlage hat die EU-Kommission ausgeschlossen. Jetzt will die Bundes-
regierung selbst die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 % auf 7 % absenken, solange 
die Gasumlage erhoben wird. 

Einkommensteuer 
 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen abgezogen werden, der sie 
getragen hat. Dies gilt auch dann, wenn das Kind im paritätischen Wechselmodell 
von beiden Eltern betreut wird. So entschied das Finanzgericht Thüringen. 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende könne nicht zwischen mehreren An-
spruchsberechtigten aufgeteilt werden. Wenn die Berechtigten hinsichtlich des Ent-
lastungsbetrags keine Bestimmung untereinander treffen, stehe er demjenigen zu, an 
den das Kindergeld gezahlt werde. 

Die alleinige Zuordnung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende lediglich zu ei-
nem Elternteil und die Unzulässigkeit einer Aufteilung verstoßen auch im Falle des 
Wechselmodells (bei annähernd gleichwertiger Haushaltsaufnahme des Kindes in 
beide Haushalte) nicht gegen das Gleichheitsgebot.  

Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten verfassungsmäßig 
Der Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten ist verfassungskonform. 
Insbesondere ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass bei geschiede-
nen wie auch bei nicht verheirateten oder dauernd getrenntlebenden Eltern nur der-
jenige Elternteil zum Abzug berechtigt ist, der die Aufwendungen getragen hat und 
zu dessen Haushalt das Kind gehört. So entschied das Finanzgericht Thüringen. 

Streitig war, ob das Erfordernis der „Haushaltszugehörigkeit” des Kindes im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG) verfassungsgemäß ist. 

E-Ladesäulen steuermindernd geltend machen 
Vermieter, die ihre Immobilie mit einer oder mehreren Ladestationen ausstatten, 
können die dafür angefallenen Kosten steuermindernd geltend machen. Steuerrecht-
lich werden nachgerüstete E-Ladesäulen als eigenständige Wirtschaftsgüter betrach-
tet. 

Die Kosten für die Nachrüstung der Ladesäule können Vermieter über die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Dabei besteht ein gewisser Spielraum. Die 
Finanzverwaltung setzt bei „intelligenten Wandladestationen“ (sog. Wallboxen oder 
Wall Connectoren) eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von sechs bis zehn 



 
Jahren an. Über diesen Zeitraum hinweg können Vermieter die Anschaffungs- und 
Installationskosten, aber auch die eventuell notwendige Genehmigung durch den 
Netzbetreiber, komplett abschreiben. 

Es profitieren aber nicht nur Vermieter. Auch Steuerpflichtige, die an oder in der pri-
vaten Immobilie eine Ladeinfrastruktur nachrüsten, können die dafür anfallenden 
Kosten steuerlich geltend machen. Für die Installationskosten (ausschließlich Ar-
beitskosten) und eine in Rechnung gestellte Anfahrtspauschale des Elektrofachbe-
triebs kann eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in Höhe von 20 Pro-
zent der Gesamtsumme, maximal aber 1.200 Euro im Jahr, geltend gemacht werden. 

Lohn- und Gehalt   

Änderung des Nachweisgesetzes 
Zum 01.08.2022 sind Änderungen des Nachweisgesetzes, das Arbeitgeber verpflich-
tet, wesentliche Bedingungen des Arbeitsvertrages schriftlich niederzulegen, die Nie-
derschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen, sowie weiterer 
Gesetze, unter anderem des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes oder des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes in Kraft getreten. So werden in § 2 NachwG bestehende 
Nachweispflichten etwa in Bezug auf das Enddatum einer vereinbarten Befristung, 
den Arbeitsort, die Kündigung und die Vergütungszusammensetzung ergänzt sowie 
neue Informationspflichten in Bezug auf die Probezeit, den Umfang des Fortbil-
dungsanspruchs, Überstunden, Abrufarbeit und die Identität des Versorgungsträgers 
im Falle der betrieblichen Altersversorgung über einen solchen eingeführt. Der Ver-
stoß gegen die Nachweispflichten kann nach § 4 NachwG als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldbuße von bis zu 2.000 Euro geahndet werden. 

Hinweis 

Der Nachweis muss (papier-)schriftlich erfolgen. Die elektronische Form ist ausgeschlos-
sen. Selbst wenn der Arbeitgeber die wesentlichen Arbeitsbedingungen mit einer elektroni-
schen Signatur statt in Schriftform niederlegt, droht dem Arbeitgeber nach dem Wortlaut 
des Nachweisgesetzes ein Bußgeld. 

Künstlersozialabgabe soll 2023 bei 5,0 Prozent liegen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Ressort- und Verbändebeteiligung zur 
Künstlersozialabgabe-Verordnung 2023 eingeleitet. Nach der neuen Verordnung wird der Abga-
besatz zur Künstlersozialversicherung im Jahr 2023 auf 5,0 Prozent angehoben. Der Künstlerso-
zialabgabesatz lag seit 2018 - auch während der schwierigen Phase der Corona-Pandemie - 
unverändert bei 4,2 Prozent. 

Auszahlung der Energiepreispauschale im September 
Im September erhalten einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige eine einmalige 
Energiepreispauschale von 300 Euro. Die Auszahlung erfolgt über die Lohnabrech-
nung des Arbeitgebers. Bei Selbstständigen wird dies über die Anpassung der Ein-
kommensteuer-vorauszahlung für das III. Quartal 2022 realisiert. Arbeitnehmer, de-
ren Beschäftigungsverhältnis nur früher oder später im Jahr bestand, können die 
Energiepreispauschale im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärungen für das Jahr 
2022 geltend machen. Dies gilt auch, wenn der Arbeitslohn pauschalversteuert aus-
gezahlt wird oder wurde. 

Das Bundesfinanzministerium hat am 20.07.2022 seine FAQs zur Energiepreispau-
schale (EPP) aktualisiert. Die für die betriebliche Praxis wichtigsten Fragen zur Aus-



 
zahlung der Energiepreispauschale an Arbeitnehmer beantwortet das BMF anhand 
von 27 Einzelpunkten unter Punkt VI. der FAQ-Liste. 

Schenkungssteuer 

Schenkungen beim Ausscheiden aus einer Gesellschaft bei zu geringer 
Abfindung 
In vielen Gesellschaftsverträgen von Personen- und Kapitalgesellschaften finden sich 
Regelungen, die das zwangsweise Ausscheiden von Gesellschaftern zum Inhalt ha-
ben. Insbesondere bei Familiengesellschaften ist das Eintreten eines nicht zur Fami-
lie gehörenden Erben oder Vermächtnisnehmers im Todesfall eines Gesellschafters 
häufig ausgeschlossen. Dieser  
Erbe/Vermächtnisnehmer erhält dann i. d. R. eine Abfindung. Damit die Kapitalbasis 
der Gesellschaft oder die Liquidität nicht übermäßig verringert wird, ist in diesen Fäl-
len die durch die Gesellschaft zu erbringende Abfindung vielfach an den Buchwert 
des Kapitalkontos oder einen anderen Maßstab geknüpft, der die Abfindung unter 
dem tatsächlichen Wert des Anteils hält.  

In diesen Fällen kommt § 7 Abs. 7 ErbStG zur Anwendung, der für die verbleibenden 
Gesellschafter eine Schenkung fingiert. Der Wert der Schenkung besteht dann in der 
Differenz zwischen dem steuerlichen Wert des Gesellschaftsanteils nach § 12 
ErbStG und der gezahlten Abfindung. Der steuerliche Wert ist der gemeine Wert 
gem. § 11 Abs. 2 und 3 BewG. Zunächst sieht diese Vorschrift eine Bewertung an-
hand von Verkäufen an fremde Dritte vor. Dies dürfte aber bei diesen Gesellschaften 
kaum vorkommen, da ja Fremde gerade ausgeschlossen werden sollen. Daher findet 
zur Wertermittlung das vereinfachte Ertragswertverfahren gem. §§ 199 bis 203 BewG 
Anwendung. Nach diesem Verfahren wird der durchschnittliche Jahresertrag - abge-
leitet aus den vergangenen 3 Jahren - mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Der auf 
diese Weise ermittelte Schenkungswert wird auf die verbleibenden Gesellschafter im 
Verhältnis ihrer Beteiligungen verteilt. Der sich hieraus nach Abzug der anteiligen 
Abfindung ergebende Betrag wird fiktiv vom Gesetz als Schenkung angenommen. 
Auf das subjektive Bewusstsein der Unentgeltlichkeit kommt es dabei nicht an. 

Es liegen dann eine Schenkung auf den Todesfall hinsichtlich der Abfindung und wei-
tere Schenkungen gem. § 7 Abs. 7 ErbStG an die verbleibenden Gesellschafter vor. 
Diese Gesellschafter sind für ihren Vermögenszuwachs Schuldner der Schenkung-
steuer, die Steuerklasse und Freibeträge richten sich nach dem Verwandtschaftsver-
hältnis zwischen ihnen und dem Erben/Vermächtnisnehmer. Letzterer haftet auch für 
die Schenkungsteuer. Die Begünstigten trifft die Pflicht zur Anzeige des Erwerbs 
gem. § 30 Abs. 2 ErbStG und nach Aufforderung durch das Finanzamt auch die Ver-
pflichtung zur Abgabe einer Schenkungsteuererklärung. Leider kann weder für die 
Abfindung noch für die Werterhöhung der Anteile die Begünstigung der §§ 13a, 13b 
ErbStG für Betriebsvermögen in Anspruch genommen werden. Es fehlt für beide 
Schenkungen am Übergang des Betriebsvermögens. 

 

Umsatzsteuer 

Vorsteuerabzug für ein Büro in einem ansonsten nicht unternehmerisch 
genutzten Gebäude 
Der Bundesfinanzhof hat zum Vorsteuerabzug für ein Büro in einem ansonsten nicht 
unternehmerisch genutzten Gebäude entschieden, ob die Kennzeichnung eines 
Raumes in einer Bauzeichnung mit dem Wort "Arbeiten" ein ausreichendes Indiz für 



 
die Zuordnungsentscheidung zum Unternehmen ist und ob die Zuordnungsentschei-
dung dem zuständigen Finanzamt bis zur gesetzlichen Abgabefrist der betreffenden 
Steuererklärung mitgeteilt werden muss. 

Für eine Zuordnung zum Unternehmen könne bei Gebäuden die Bezeichnung eines 
Zimmers als Arbeitszimmer in Bauantragsunterlagen jedenfalls dann sprechen, wenn 
dies durch weitere objektive Anhaltspunkte untermauert werde. So sei es z. B. dann, 
wenn der Unternehmer für seinen Gerüstbaubetrieb einen Büroraum benötige, er 
bereits in der Vergangenheit kein externes Büro, sondern einen Raum seiner Woh-
nung für sein Unternehmen verwendet habe, und er beabsichtige, dies in dem von 
ihm neu errichteten Gebäude so beizubehalten.  

Für die Dokumentation der Zuordnung sei keine fristgebundene Mitteilung an die Fi-
nanzbehörde erforderlich. Wenn innerhalb der Dokumentationsfrist nach außen hin 
objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vorlägen, könnten diese der  
Finanzbehörde auch noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt werden. 

Bei Erwerb einer gemischt genutzten Photovoltaikanlage volle Zuord-
nung zum Unternehmen durch Abschluss eines Einspeisevertrags 
Der Bundesfinanzhof hatte bzgl. des Vorsteuerabzugs aus der Errichtung einer Pho-
tovoltaikanlage über die Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum Unternehmens-
vermögen zu entscheiden. 

Die Tatsache, dass im Lauf des Jahres, in dem eine Photovoltaikanlage erworben 
wurde, ein Vertrag mit dem Recht zum Weiterverkauf des gesamten von der Anlage 
erzeugten Stroms zuzüglich Umsatzsteuer abgeschlossen wurde, sei hier ein Indiz 
dafür, dass der Steuerpflichtige die Photovoltaikanlage dem Unternehmen voll zuge-
ordnet habe. Für die Dokumentation der Zuordnung sei keine fristgebundene Mittei-
lung an die Finanzbehörde erforderlich. Lägen innerhalb der Dokumentationsfrist 
nach außen hin objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, könnten 
diese der Finanzbehörde auch noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt werden. 

 

 


